
VERORDNUNG (EU) Nr. 996/2010 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 20. Oktober 2010 

über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

nach Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftrag
ten ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der europäischen Zivilluftfahrt sollte ein hoher all
gemeiner Sicherheitsstandard gewährleistet werden und 
es sollten alle Anstrengungen zur Verringerung der 
Zahl von Unfällen und Störungen unternommen werden, 
um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit Vertrauen in 
den Luftverkehr hat. 

(2) Die zügige Durchführung von Sicherheitsuntersuchungen 
bei Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt erhöht 
die Flugsicherheit und trägt dazu bei, Unfälle und Stö
rungen zu verhüten. 

(3) Die Berichterstattung, Analyse und Verbreitung der Un
tersuchungsergebnisse bei sicherheitsrelevanten Störun
gen sind von grundlegender Bedeutung für die Verbes
serung der Flugsicherheit. Die Kommission sollte deshalb 

bis zum 31. Dezember 2011 einen Vorschlag zur Über
arbeitung der Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2003 über die 
Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt ( 4 ) vorlegen. 

(4) Einziges Ziel von Sicherheitsuntersuchungen sollte die 
Verhütung künftiger Unfälle und Störungen sein, ohne 
Klärung der Schuld- oder Haftungsfrage. 

(5) Dem am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichneten 
Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt („Ab
kommen von Chicago“), das die Durchführung der für 
den sicheren Betrieb von Luftfahrzeugen erforderlichen 
Maßnahmen vorsieht, sollte Rechnung getragen werden. 
Insbesondere sollte dem Anhang 13 des Abkommens 
von Chicago und den späteren Änderungen Rechnung 
getragen werden, wenn die internationalen Richtlinien 
und Empfehlungen für die Untersuchung von Flugunfäl
len und Störungen festgelegt sind, sowie dem Verständnis 
der dort benutzten Begriffe Eintragungsstaat, Betreiber
staat, Entwurfsstaat, Herstellungsstaat und Ereignisstaat. 

(6) Entsprechend den in Anhang 13 des Abkommens von 
Chicago festgelegten internationalen Richtlinien und 
Empfehlungen ist der Staat, in dem sich ein Unfall oder 
eine schwere Störung ereignet hat, für die Durchführung 
der Untersuchung zuständig oder der Eintragungsstaat, 
wenn nicht abschließend festgestellt werden kann, dass 
sich der Unfall oder die schwere Störung im Hoheits
gebiet eines Staates ereignet hat. Ein Staat kann die 
Durchführung der Untersuchung einem anderen Staat 
übertragen oder um seine Unterstützung ersuchen. Si
cherheitsuntersuchungen in der Union sollten ähnlich 
durchgeführt werden. 

(7) Die Lehren aus der Umsetzung der Richtlinie 94/56/EG 
des Rates vom 21. November 1994 über Grundsätze für 
die Untersuchung von Unfällen und Störungen in der 
Zivilluftfahrt ( 5 ) sollten dazu benutzt werden, die Effi
zienz der Untersuchung und Verhütung von Unfällen 
und Störungen in der Zivilluftfahrt in der Union zu ver
bessern.
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( 1 ) Stellungnahme vom 27. Mai 2010 (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht). 

( 2 ) ABl. C 132 vom 21.5.2010, S. 1. 
( 3 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 21. September 2010 

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 
vom 11. Oktober 2010. 

( 4 ) ABl. L 167 vom 4.7.2003, S. 23. 
( 5 ) ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 14.



(8) Den Veränderungen des institutionellen und rechtlichen 
Rahmens für die Sicherheit der Zivilluftfahrt in der 
Union, die sich seit der Annahme der Richtlinie 
94/56/EG ergeben haben, insbesondere der Errichtung 
der Europäischen Agentur für Flugsicherheit („EASA“), 
sollte Rechnung getragen werden. Der Unionsdimension 
von Sicherheitsempfehlungen sollte angesichts der Tatsa
che, dass die Flugsicherheit zunehmend auf der Ebene der 
Union geregelt wird, ebenfalls Rechnung getragen wer
den. 

(9) Die EASA nimmt im Auftrag der Mitgliedstaaten die 
Funktionen und Aufgaben des Entwurfs-, Herstellungs- 
und Registrierungsstaats, insoweit sich diese auf die Ge
nehmigung der Konstruktion beziehen, gemäß dem Ab
kommen von Chicago und dessen Anhängen war. Die 
EASA sollte daher gemäß Anhang 13 des Abkommens 
von Chicago ersucht werden, an einer Sicherheitsunter
suchung teilzunehmen, um im Rahmen ihres Zuständig
keitsbereichs zu deren Effizienz beizutragen und die Si
cherheit der Konstruktion von Luftfahrzeugen zu gewähr
leisten, ohne die Unabhängigkeit der Untersuchung zu 
beeinträchtigen. Die nationalen Zivilluftfahrtbehörden 
sollten in ähnlicher Weise ersucht werden, an Sicherheits
untersuchungen teilzunehmen. 

(10) Angesichts ihrer Verantwortung für die Sicherheit sollten 
Personen, die von der EASA oder den nationalen Zivil
luftfahrtbehörden benannt wurden, Zugang zu Informa
tionen haben, die für die Bewertung der Wirksamkeit der 
Sicherheitsanforderungen von Bedeutung sind. 

(11) Um eine bessere Verhütung von Unfällen und Störungen 
in der Luftfahrt sicherzustellen, sollte sich die EASA in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Mit
gliedstaaten auch an dem Austausch und der Auswertung 
von Informationen im Rahmen der Systeme zur Meldung 
von Störungen gemäß der Richtlinie 2003/42/EG unter 
Vermeidung eines möglichen Interessenkonflikts betei
ligen. Diese Informationen sollten angemessen vor unau
torisierter Verwendung oder Offenlegung geschützt wer
den. 

(12) Anerkanntermaßen könnte die Beteiligung der EASA und 
der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten an dem 
Austausch und der Auswertung von Informationen, die 
unter die Richtlinie 2003/42/EG fallen, den Sicherheits
untersuchungen durch den Online-Zugang zu allen ein
schlägigen sicherheitsbezogenen Informationen, die in 
der zentralen Datenbank für Informationen über Ereig
nisse in der Zivilluftfahrt enthalten sind, zugute kommen. 

(13) Der Umfang von Sicherheitsuntersuchungen sollte davon 
abhängen, welche Erkenntnisse sich daraus für die Ver
besserung der Flugsicherheit gewinnen lassen, und ins
besondere berücksichtigen, dass die Ressourcen für Un
tersuchungen in der Union kosteneffizient genutzt wer
den müssen. 

(14) Die Sicherheitsuntersuchung von Unfällen und Störungen 
sollte durch eine unabhängige Stelle für Sicherheitsunter

suchungen oder unter deren Aufsicht durchgeführt wer
den, um mögliche Interessenkonflikte und eine mögliche 
externe Beeinflussung der Ermittlung der Ursachen der 
untersuchten Vorkommnisse zu vermeiden. 

(15) Im Mittelpunkt des Sicherheitsuntersuchungsprozesses 
stehen die Sicherheitsuntersuchungsstellen. Ihre Arbeit 
ist für die Ermittlung der Ursachen eines Unfalls oder 
einer Störung von entscheidender Bedeutung. Daher ist 
es unerlässlich, dass sie völlig unabhängig ermitteln kön
nen, aber auch über die finanziellen und personellen 
Mittel verfügen, um effektive und effiziente Untersuchun
gen durchzuführen. 

(16) Die Kapazität der Sicherheitsuntersuchungsstellen der 
Mitgliedstaaten sollte gestärkt werden und die Zusam
menarbeit zwischen ihnen ist notwendig, um die Effi
zienz der Untersuchung und Verhütung von Unfällen 
und Störungen in der Zivilluftfahrt in der Union zu stei
gern. 

(17) Um im Bereich der Flugsicherheit einen echten zusätzli
chen Nutzen zu schaffen, sollte die koordinierende Rolle 
der Sicherheitsuntersuchungsstellen in einem europäi
schen Rahmen anerkannt und gestärkt werden, indem 
auf der bereits bestehenden Zusammenarbeit zwischen 
diesen Stellen und den in den Mitgliedstaaten verfügbaren 
Untersuchungsressourcen, die auf die kosteneffizienteste 
Weise genutzt werden sollten, aufgebaut wird. Diese An
erkennung und Stärkung könnte am besten durch das 
europäische Netz der Untersuchungsstellen für die Sicher
heit in der Zivilluftfahrt („Netz“) erreicht werden, dessen 
Rolle und Aufgaben eindeutig festgelegt werden sollten. 

(18) Das Netz sollte seine Koordinierungstätigkeiten auf trans
parente und unabhängige Weise durchführen und aktiv 
von der Union unterstützt werden. 

(19) Die Ziele dieser Verordnung können besser durch die 
Zusammenarbeit mit Drittländern erreicht werden, denen 
es erlaubt werden könnte, sich an den Arbeiten des Net
zes als Beobachter zu beteiligen. 

(20) Da es von entscheidender Bedeutung ist, eindeutige 
Rechte für die Sicherheitsuntersuchung sicherzustellen, 
sollten die Mitgliedstaaten unter Beachtung der geltenden 
Rechtsvorschriften über die Befugnisse der für die justi
zielle Untersuchung zuständigen Behörden und gegebe
nenfalls in enger Zusammenarbeit mit diesen Behörden 
sicher stellen, dass die Sicherheitsuntersuchungsstellen ih
ren Aufgaben unter bestmöglichen Bedingungen im Inte
resse der Flugsicherheit nachkommen können. Deshalb 
sollte den Sicherheitsuntersuchungsstellen ein unverzüg
licher und uneingeschränkter Zugang zum Ort des Un
falls gewährt und ihnen sollten alle Elemente zur Ver
fügung gestellt werden, die nötig sind, um die Anforde
rungen einer Sicherheitsuntersuchung zu erfüllen, ohne 
dass die Ziele einer justiziellen Untersuchung beeinträch
tigt werden.
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(21) Eine effiziente Sicherheitsuntersuchung ist nur möglich, 
wenn wichtige Beweismittel ordnungsgemäß gesichert 
werden. 

(22) Das Sicherheitssystem in der Zivilluftfahrt beruht auf 
Rückmeldungen und Lehren, die aus Unfällen und Stö
rungen gezogen werden, bei denen die geltenden Rege
lungen über die Vertraulichkeit strikt anzuwenden sind, 
um die künftige Verfügbarkeit wertvoller Informations
quellen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang soll
ten sensible Sicherheitsinformationen in angemessener 
Weise geschützt werden. 

(23) Nach einem Unfall stellt sich die Frage verschiedener 
öffentlicher Interessen, wie die der Verhütung künftiger 
Unfälle sowie der geordneten Rechtspflege. Diese Interes
sen gehen über die Einzelinteressen der beteiligten Par
teien und über den konkreten Vorfall hinaus. Erforderlich 
ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen allen Interes
sen, um das übergeordnete öffentliche Interesse zu wah
ren. 

(24) Das System in der Zivilluftfahrt sollte auch dazu dienen, 
dass spontane Ereignismeldungen dadurch erleichtert 
werden, dass mit ihnen keine Sanktionen verbunden sind, 
und somit einen Beitrag zu Fortschritten beim Grundsatz 
der „sicherheitsorientierten Kultur“ leisten. 

(25) Informationen, die eine Person im Rahmen einer Sicher
heitsuntersuchung zur Verfügung stellt, sollten unter 
strikter Einhaltung der Verfassungsgrundsätze und des 
nationalen Rechts nicht gegen diese Person verwendet 
werden. 

(26) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die 
Fälle zu begrenzen, in denen eine Entscheidung über 
die Offenlegung von Informationen, die sie im Zuge einer 
Sicherheitsuntersuchung erhalten haben, getroffen wer
den könnte, ohne dass dies Auswirkungen auf das rei
bungslose Funktionieren des Justizsystems hätte. 

(27) Im Hinblick auf die Unfall- und Störungsverhütung ist es 
wichtig, dass die einschlägigen Informationen, einschließ
lich insbesondere der aus Sicherheitsuntersuchungen her
vorgehenden Berichte und Sicherheitsempfehlungen, 
möglichst rasch mitgeteilt werden. 

(28) Die Sicherheitsempfehlungen, die aus der Untersuchung 
eines Unfalls oder einer schweren Störung oder anderen 
Quellen, wie Sicherheitsstudien, abgeleitet werden, sollten 
stets durch die zuständige Behörde geprüft und gegebe
nenfalls durch Folgemaßnahmen umgesetzt werden, um 
eine angemessene Verhütung von Unfällen und Störun
gen in der Zivilluftfahrt zu gewährleisten. 

(29) Fortschritte in der Forschung sowohl im Bereich der 
Echtzeit-Standortbestimmung der Luftfahrzeuge als auch 
beim Zugriff auf die in den Flugschreibern enthaltenen 
Informationen, ohne dass es dazu deren physischer An
wesenheit bedarf, sollten gefördert werden, um die den 

Untersuchungsbeauftragten zur Verfügung gestellten Mit
tel zur Ermittlung der Ursachen eines Unfalls und die 
Fähigkeit zur Vermeidung wiederkehrender Störungen 
zu verbessern. Solche Entwicklungen würden einen wich
tigen Fortschritt für die Flugsicherheit darstellen. 

(30) Die Erfahrung hat gezeigt, dass stimmige Listen der Per
sonen an Bord eines Luftfahrzeugs manchmal nur schwer 
in kurzer Zeit beschafft werden können, aber auch, dass 
es wichtig ist, eine Frist festzusetzen, innerhalb derer eine 
Liste bei dem Unternehmen angefordert werden kann. 
Ferner sollten die Daten auf solchen Listen vor unauto
risierter Verwendung oder Offenlegung geschützt werden. 
Desgleichen ist die Verfügbarkeit von Informationen über 
die gefährlichen Güter an Bord von Luftfahrzeugen, die 
an einem Unfall beteiligt sind, wichtig, um die Gefahren 
für Untersuchungsbeauftragte am Ort des Ereignisses 
möglichst weit gehend zu verringern. 

(31) Nach einem Unfall ist es schwierig, rasch die geeignete 
Kontaktperson zu finden, die von der Anwesenheit eines 
Fluggastes an Bord unterrichtet werden muss. Den Flug
gästen sollte deshalb die Möglichkeit geboten werden, 
eine Kontaktperson zu benennen. 

(32) Die Unterstützung der Opfer von Flugunfällen und ihrer 
Angehörigen sollte angemessen geregelt werden. 

(33) Die Art und Weise, wie Luftfahrtunternehmen und Mit
gliedstaaten auf einen Unfall und seine Folgen reagieren, 
ist entscheidend. Insofern sollten die Mitgliedstaaten über 
einen Notfallplan verfügen, in dem insbesondere Ret
tungsdienste auf Flughäfen und die Unterstützung von 
Opfern von Unfällen in der Zivilluftfahrt und ihrer An
gehörigen vorgesehen sind. Auch Luftfahrtunternehmen 
sollten über einen Plan für die Unterstützung von Opfern 
von Unfällen in der Zivilluftfahrt und ihrer Angehörigen 
verfügen. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Betreuung 
der Opfer, deren Angehöriger und deren Vereinigungen 
sowie der Kommunikation mit ihnen geschenkt werden. 

(34) Die Regelungen über den Zugang zu Daten, die Daten
verarbeitung und den Schutz natürlicher Personen, die in 
den einschlägigen Rechtsakten der Union festgelegt sind, 
sollten bei der Anwendung dieser Verordnung in vollem 
Umfang beachtet werden. 

(35) Sanktionen sollten insbesondere die Bestrafung von Per
sonen ermöglichen, die entgegen dieser Verordnung In
formationen, die nach dieser Verordnung geschützt sind, 
weitergeben, die Handlungen einer Sicherheitsunter
suchungsstelle behindern, indem Untersuchungsbeauf
tragte daran gehindert werden, ihren Aufgaben nach
zukommen, oder indem die Bereitstellung sachdienlicher 
Aufzeichnungen, erheblicher Informationen und Doku
mente verweigert wird oder diese verborgen, verändert 
oder vernichtet werden, oder die zuständigen Stellen 
nicht darüber informieren, dass sie Kenntnis vom Eintre
ten eines Unfalls oder einer schweren Störung haben.
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(36) Da das Ziel der Verordnung, nämlich die Festlegung ge
meinsamer Vorschriften im Bereich der Sicherheitsunter
suchungen in der Zivilluftfahrt, auf Ebene der Mitglied
staaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und 
daher wegen deren europaweiter Geltung und Wirkung 
besser auf Unionsebene zu erreichen ist, kann die Union 
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus. 

(37) Die Richtlinie 94/56/EG sollte daher aufgehoben werden. 

(38) Die Ministererklärung zum Flughafen von Gibraltar, die 
am 18. September 2006 in Córdoba auf dem ersten 
Ministertreffen des Dialogforums zu Gibraltar vereinbart 
wurde, tritt an die Stelle der gemeinsamen Erklärung zum 
Flughafen von Gibraltar, die am 2. Dezember 1987 in 
London abgegeben wurde, und die vollständige Einhal
tung der Erklärung von 2006 gilt als Einhaltung der 
Erklärung von 1987 — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Verbesserung der Flugsi
cherheit, indem ein hohes Niveau hinsichtlich Effizienz, Zweck
mäßigkeit und Qualität europäischer Sicherheitsuntersuchungen 
in der Zivilluftfahrt gewährleistet wird, deren ausschließlicher 
Zweck die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen ohne 
Klärung der Schuld- oder Haftungsfrage ist, und auch indem 
ein europäisches Netz der Untersuchungsstellen für die Sicher
heit der Zivilluftfahrt geschaffen wird. Sie enthält ferner Vor
schriften für die fristgerechte Verfügbarkeit von Informationen 
über alle Personen und gefährlichen Güter an Bord von Luft
fahrzeugen, die von einem Unfall betroffen sind. Sie soll auch 
die Unterstützung der Opfer von Flugunfällen und deren Ange
hörigen verbessern. 

(2) Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flughafen 
von Gibraltar erfolgt unbeschadet der jeweiligen Rechtsstand
punkte des Königreichs Spanien und des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nordirland in der strittigen Frage 
der Souveränität über das Gebiet, auf dem sich der Flughafen 
befindet. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung bezeichnet der 
Ausdruck 

1. „Unfall“ ein Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeugs, das 
sich im Fall eines bemannten Luftfahrzeugs zwischen dem 

Zeitpunkt des Anbordgehens von Personen mit Flugabsicht 
und dem Zeitpunkt, zu dem alle diese Personen das Luft
fahrzeug wieder verlassen haben, oder im Fall eines unbe
mannten Luftfahrzeugs zwischen dem Zeitpunkt, zu dem 
das Luftfahrzeug für Bewegungen zum Zweck des Flugs 
bereit ist, und dem Zeitpunkt, zu dem es bei Beendigung 
des Flugs zur Ruhe kommt und das primäre Antriebssystem 
abgeschaltet wird, ereignet, bei dem 

a) eine Person tödlich oder schwer verletzt worden ist 
durch 

— Anwesenheit an Bord des Luftfahrzeugs oder 

— unmittelbare Berührung mit dem Luftfahrzeug oder 
einem seiner Teile, einschließlich Teilen, die sich 
vom Luftfahrzeug gelöst haben, oder 

— unmittelbare Einwirkung des Turbinenstrahls des 
Luftfahrzeugs, 

es sei denn, dass die Verletzungen eine natürliche Ursa
che haben, dem Geschädigten durch sich selbst oder von 
einer anderen Person zugefügt worden sind oder es sich 
um Verletzungen von unbefugt mitfliegenden Personen 
handelt, die sich außerhalb der den Fluggästen und den 
Besatzungsmitgliedern normalerweise zugänglichen 
Räume verborgen haben, oder 

b) das Luftfahrzeug einen Schaden oder ein Strukturver
sagen erlitten hat und dadurch der Festigkeitsverband 
der Luftfahrzeugzelle, die Flugleistungen oder die Flug
eigenschaften des Luftfahrzeugs beeinträchtigt sind und 
die Behebung dieses Schadens in aller Regel eine große 
Reparatur oder einen Austausch des beschädigten Luft
fahrzeugbauteils erfordern würde, es sei denn, dass nach 
einem Triebwerksausfall oder Triebwerksschaden die Be
schädigung des Luftfahrzeugs auf ein einzelnes Trieb
werk (einschließlich seiner Verkleidung oder seines Zu
behörs), Propeller, Flügelspitzen, Funkantennen, Sonden, 
Leitbleche, Bereifung, Bremsen, Räder, Beplankung, Pa
nels, Fahrwerksklappen, Windschutzscheiben oder Au
ßenhaut (wie kleine Einbeulungen oder Löcher), oder 
auf eine geringfügige Beschädigung der Hauptrotorblät
ter, der Heckrotorblätter oder des Fahrwerks oder auf 
eine Beschädigung, die durch Hagel- oder Vogelschlag 
(einschließlich Löcher im Radom,) verursacht wurde, be
grenzt ist, oder 

c) das Luftfahrzeug vermisst wird oder völlig unzugänglich 
ist; 

2. „akkreditierter Vertreter“ eine Person, die auf der Grundlage 
ihrer Qualifikation von einem Staat zum Zweck der Teil
nahme an einer von einem anderen Staat durchgeführten 
Sicherheitsuntersuchung benannt wird. Ein von einem Mit
gliedstaat benannter akkreditierter Vertreter hat einer Si
cherheitsuntersuchungsstelle anzugehören; 

3. „Berater“ eine Person, die auf der Grundlage ihrer Qualifi
kation von einem Staat zum Zweck der Unterstützung sei
nes akkreditierten Vertreters bei einer Sicherheitsunter
suchung benannt wird;
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4. „Ursachen“ Handlungen, Unterlassungen, Ereignisse oder 
Umstände oder eine Kombination dieser Faktoren, die zu 
einem Unfall oder einer Störung geführt haben; die Ermitt
lung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer 
Schuld oder einer administrativen, zivilrechtlichen oder 
strafrechtlichen Haftung; 

5. „tödliche Verletzung“ eine Verletzung, die eine Person bei 
einem Unfall erlitten hat und die innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Unfall deren Tod zur Folge hat; 

6. „Flugschreiber“ jede Art von Aufzeichnungsgerät, das im 
Luftfahrzeug eingebaut ist, um die Sicherheitsuntersuchung 
von Unfällen/Störungen zu erleichtern; 

7. „Störung“ ein Ereignis außer einem Unfall, das mit dem 
Betrieb eines Luftfahrzeugs zusammenhängt und den siche
ren Betrieb beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte; 

8. „internationale Richtlinien und Empfehlungen“ internatio
nale Richtlinien und Empfehlungen für die Untersuchung 
von Flugunfällen und Störungen, die gemäß Artikel 37 des 
Abkommen von Chicago über die internationale Zivilluft
fahrt angenommen wurden; 

9. „Untersuchungsleiter“ eine Person, der aufgrund ihrer Qua
lifikation die Verantwortung für Organisation, Durchfüh
rung und Beaufsichtigung einer Sicherheitsuntersuchung 
übertragen wird; 

10. „Betreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die ein 
oder mehrere Luftfahrzeuge betreibt oder zu betreiben 
plant; 

11. „beteiligte Person“ den Eigentümer, ein Mitglied der Besat
zung, den Betreiber des Luftfahrzeugs, das an einem Unfall 
oder einer schweren Störung beteiligt ist; eine Person, die 
an der Instandhaltung, dem Entwurf, der Herstellung dieses 
Luftfahrzeugs oder an der Ausbildung der Besatzung betei
ligt ist, oder eine Person, die an der Erbringung von Flug
verkehrskontroll-, Fluginformations- oder Flughafendiensten 
beteiligt ist und Dienste für das Luftfahrtzeug erbracht hat; 
ein Mitarbeiter der nationalen Zivilluftfahrtbehörde oder ein 
Mitarbeiter der EASA; 

12. „Zwischenbericht“ eine Mitteilung, die verwendet wird, um 
die in den Anfangsphasen der Untersuchung erlangten In
formationen unverzüglich zu verbreiten; 

13. „Angehörige“ die unmittelbaren Familienangehörigen und/ 
oder nächsten Verwandten und/oder jede andere Person, die 

eine enge Beziehung zu der Person, die Opfer eines Unfalls 
geworden ist, aufweist, im Sinne des nationalen Rechts des 
Opfers; 

14. „Sicherheitsuntersuchung“ ein von einer Sicherheitsunter
suchungsstelle durchgeführtes Verfahren zum Zweck der 
Verhütung von Unfällen und Störungen, das die Sammlung 
und Auswertung von Informationen, die Erarbeitung von 
Schlussfolgerungen einschließlich der Feststellung der Ursa
chen und/oder mitauslösenden Faktoren und gegebenenfalls 
die Erstellung von Sicherheitsempfehlungen umfasst; 

15. „Sicherheitsempfehlung“ einen Vorschlag zur Verhütung 
von Unfällen und Störungen, den eine Sicherheitsunter
suchungsstelle auf der Grundlage von Informationen macht, 
die sich während einer Sicherheitsuntersuchung ergeben 
haben oder aus anderen Quellen, wie Sicherheitsstudien, 
stammen, mit dem Zweck der Verhütung von Unfällen 
und Störungen; 

16. „schwere Störung“ eine Störung, deren Umstände darauf 
hindeuten, dass eine hohe Unfallwahrscheinlichkeit bestand, 
die mit dem Betrieb eines Luftfahrzeugs verbunden ist und 
die im Fall eines bemannten Luftfahrzeugs zwischen dem 
Zeitpunkt des Anbordgehens von Personen mit Flugabsicht 
und dem Zeitpunkt, zu dem alle diese Personen das Luft
fahrzeug wieder verlassen haben, oder im Fall eines unbe
mannten Luftfahrzeugs zwischen dem Zeitpunkt, zu dem 
das Luftfahrzeug für Bewegungen zum Zweck des Flugs 
bereit ist, und dem Zeitpunkt, zu dem es bei Beendigung 
des Flugs zur Ruhe kommt und das primäre Antriebssystem 
abgeschaltet wird, eintritt. Eine Liste von Beispielen für 
schwere Störungen ist im Anhang enthalten; 

17. „schwere Verletzung“ eine Verletzung, die eine Person bei 
einem Unfall erlitten hat und auf die eines der folgenden 
Kriterien zutrifft: 

a) Krankenhausaufenthalt von mehr als 48 Stunden inner
halb von sieben Tagen nach der Verletzung; 

b) Knochenbruch (mit Ausnahme einfacher Brüche von 
Fingern, Zehen oder der Nase); 

c) Risswunden, die schwere Blutungen oder Verletzungen 
von Nerven-, Muskel- oder Sehnensträngen verursachen; 

d) Schäden an einem inneren Organ; 

e) Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder von 
mehr als 5 % der Körperoberfläche;
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f) nachgewiesene Exposition gegenüber infektiösen Stoffen 
oder schädlicher Strahlung. 

Artikel 3 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Sicherheitsuntersuchungen von 
Unfällen und schweren Störungen, 

a) die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, auf das die 
Verträge Anwendung finden, ereignet haben, im Einklang 
mit den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten; 

b) die Luftfahrzeuge betreffen, die in das Luftfahrzeugregister 
eines Mitgliedstaats eingetragen sind oder von einem in ei
nem Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen betrieben wer
den, und sich außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaa
ten, auf das die Verträge Anwendung finden, ereignet haben, 
sofern diese Untersuchungen nicht von einem anderen Staat 
durchgeführt werden; 

c) bei denen ein Mitgliedstaat im Einklang mit internationalen 
Richtlinien und Empfehlungen berechtigt ist, als 
Eintragungs-, Betreiber-, Entwurfs- oder Herstellungsstaat 
oder als Staat, der auf Ersuchen des die Untersuchung durch
führenden Staates Informationen, Einrichtungen oder Sach
verständige bereitstellt, einen akkreditierten Vertreter zur 
Teilnahme zu benennen; 

d) bei denen ein Mitgliedstaat, der angesichts der Tötung oder 
schweren Verletzung seiner Staatsangehörigen ein besonderes 
Interesse geltend machen kann, von dem die Untersuchung 
durchführenden Staat die Erlaubnis erhält, einen Sachverstän
digen zu benennen. 

(2) Diese Verordnung gilt ferner für Fragen im Zusammen
hang mit der zeitnahen Verfügbarkeit von Informationen über 
alle Personen und gefährlichen Güter an Bord von Luftfahrzeu
gen, die von einem Unfall oder einer schweren Störung betrof
fen sind, und der Unterstützung der Opfer von Flugunfällen und 
deren Angehörigen. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Sicherheitsuntersuchun
gen von Unfällen und schweren Störungen mit Luftfahrzeugen, 
die einer militär-, zoll- oder polizeidienstlichen Verwendung 
oder ähnlichen Zwecken dienen, es sei denn, der betreffende 
Mitgliedstaat hat dies im Einklang mit Artikel 5 Absatz 4 und 
den nationalen Rechtsvorschriften so bestimmt. 

Artikel 4 

Untersuchungsstelle für die Sicherheit der Zivilluftfahrt 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass Sicherheitsunter
suchungen ohne Einflussnahme von außen von einer ständigen 
nationalen Untersuchungsstelle für die Sicherheit der Zivilluft
fahrt („Sicherheitsuntersuchungsstelle“), die in der Lage ist, selb
ständig eine umfassende Sicherheitsuntersuchung entweder al

lein oder im Wege von Vereinbarungen mit anderen Sicherheits
untersuchungsstellen durchzuführen, durchgeführt oder beauf
sichtigt werden. 

(2) Die Sicherheitsuntersuchungsstelle muss funktionell ins
besondere von jenen Luftfahrtbehörden, die für die Lufttüchtig
keit, die Zulassung, den Flugbetrieb, die Instandhaltung, die 
Erteilung von Erlaubnissen, die Flugverkehrskontrolle und den 
Flughafenbetrieb zuständig sind, sowie allgemein von allen an
deren Beteiligten oder Einrichtungen, deren Interessen oder Auf
trag mit der Aufgabe der Sicherheitsuntersuchungsstelle kollidie
ren oder ihre Objektivität beeinflussen könnten, unabhängig 
sein. 

(3) Die Sicherheitsuntersuchungsstelle holt bei der Durchfüh
rung der Sicherheitsuntersuchung von keiner Stelle Anweisun
gen ein, noch nimmt sie solche entgegen und sie verfügt über 
uneingeschränkte Autorität bei der Durchführung der Sicher
heitsuntersuchungen. 

(4) Die der Sicherheitsuntersuchungsstelle übertragenen Tä
tigkeiten können auch die Sammlung und Analyse von Infor
mationen zur Flugsicherheit beinhalten, insbesondere im Hin
blick auf die Unfallverhütung, sofern diese Tätigkeiten die Un
abhängigkeit der Stelle nicht beeinträchtigen oder Zuständigkei
ten in Regulierungs-, Verwaltungs- oder Normungsfragen mit 
sich bringen. 

(5) Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über das allgemeine 
Flugsicherheitsniveau wird jährlich ein Sicherheitsbericht auf na
tionaler Ebene veröffentlicht. Die Quellen vertraulicher Informa
tionen werden in dieser Auswertung nicht offen gelegt. 

(6) Die Sicherheitsuntersuchungsstelle durch den jeweiligen 
Mitgliedstaat wird so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben unab
hängig wahrnehmen kann; sie muss hierfür über ausreichende 
Mittel verfügen. Insbesondere gilt: 

a) Der Leiter der Sicherheitsuntersuchungsstelle und/oder — im 
Fall einer für mehrere Verkehrsträger zuständigen multi
modalen Stelle — der Leiter ihrer Luftfahrtabteilung muss 
über die zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dieser Verord
nung und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforder
liche Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Sicherheit 
der Zivilluftfahrt verfügen; 

b) die Untersuchungsbeauftragten erhalten den für die Gewähr
leistung ihrer Unabhängigkeit erforderlichen Status; 

c) die Sicherheitsuntersuchungsstelle verfügt über mindestens 
einen verfügbaren Untersuchungsbeauftragten, der bei einem 
größeren Flugunfall die Funktion des Untersuchungsleiters 
ausüben kann; 

d) die Sicherheitsuntersuchungsstelle erhält Haushaltsmittel, die 
es ihr ermöglichen, ihre Aufgaben zu erfüllen;
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e) der Sicherheitsuntersuchungsstelle müssen entweder unmit
telbar oder im Wege der in Artikel 6 genannten Zusammen
arbeit oder im Wege von Vereinbarungen mit anderen na
tionalen Behörden oder Einrichtungen qualifiziertes Personal 
und angemessene Einrichtungen — einschließlich Büros und 
Hallen zur Lagerung und Untersuchung des Luftfahrzeugs, 
seiner Ladung und von Wrackteilen — zur Verfügung ste
hen. 

Artikel 5 

Verpflichtung zur Durchführung einer Untersuchung 

(1) Jeder Unfall und jede schwere Störung in der Zivilluft
fahrt, an der Luftfahrzeuge außer den in Anhang II der Verord
nung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vor
schriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäi
schen Agentur für Flugsicherheit ( 1 ) angegebenen Luftfahrzeugen 
beteiligt sind, ist in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
sich der Unfall oder die schwere Störung ereignet hat, zum 
Gegenstand einer Sicherheitsuntersuchung zu machen. 

(2) Ist ein Luftfahrzeug, das in das Luftfahrzeugregister eines 
Mitgliedstaats eingetragen ist, an einem Unfall oder einer schwe
ren Störung beteiligt, bei dem bzw. der nicht abschließend fest
gestellt werden kann, dass er bzw. sie sich im Hoheitsgebiet 
eines Staates ereignet hat, wird die Sicherheitsuntersuchung 
von der Sicherheitsuntersuchungsstelle dieses Mitgliedstaats 
durchgeführt; hiervon ausgenommen sind die in Anhang II 
der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 genannten Luftfahrzeuge. 

(3) Der Umfang der Sicherheitsuntersuchungen nach den Ab
sätzen 1, 2 und 4 und das bei Durchführung dieser Sicherheits
untersuchungen anzuwendende Verfahren werden von der Si
cherheitsuntersuchungsstelle nach Maßgabe der Erkenntnisse, 
die sie zur Verbesserung der Flugsicherheit aus den Unter
suchungen gewinnen will, festgelegt; dies gilt auch für Luftfahr
zeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von bis zu 
2 250 kg. 

(4) Den Sicherheitsuntersuchungsstellen ist es freigestellt, im 
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa
ten andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten Störun
gen sowie Unfälle und schwere Störungen unter Beteiligung 
anderer Typen von Luftfahrzeugen zu untersuchen, wenn sie 
daraus Lehren für die Sicherheit erwarten. 

(5) Die Sicherheitsuntersuchungen nach den Absätzen 1, 2 
und 4 dürfen auf keinen Fall darauf abzielen, die Schuld- oder 
Haftungsfrage zu klären. Sie sind unabhängig und getrennt von 
Justiz- oder Verwaltungsverfahren und ohne Präjudizierung sol
cher Verfahren zur Feststellung des Verschuldens oder der Haf
tung durchzuführen. 

Artikel 6 

Zusammenarbeit der Sicherheitsuntersuchungsstellen 

(1) Die Sicherheitsuntersuchungsstelle eines Mitgliedstaats 
kann Sicherheitsuntersuchungsstellen anderer Mitgliedstaaten 
um Unterstützung ersuchen. Stimmt eine Sicherheitsunter
suchungsstelle einem Unterstützungsersuchen zu, so ist diese 
Unterstützung, soweit möglich, kostenlos zu gewähren. 

(2) Eine Sicherheitsuntersuchungsstelle kann die Durchfüh
rung der Untersuchung eines Unfalls oder einer schweren Stö
rung im beiderseitigen Einvernehmen einer anderen Sicherheits
untersuchungsstelle übertragen und erleichtert die Unter
suchungsmaßnahmen dieser anderen Stelle. 

Artikel 7 

Europäisches Netz der Untersuchungsstellen für die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Sicherheits
untersuchungsstellen untereinander ein europäisches Netz der 
Untersuchungsstellen für die Sicherheit der Zivilluftfahrt („Netz“) 
errichten, das sich aus den Leitern der Sicherheitsuntersuchungs
stellen aller Mitgliedstaaten und/oder — im Fall einer für meh
rere Verkehrsträger zuständigen Stelle — dem Leiter ihrer Luft
fahrtabteilung oder deren Vertretern zusammensetzt, einschließ
lich eines aus dem Kreis dieser Personen für einen Zeitraum von 
drei Jahren gewählten Vorsitzes. 

In enger Abstimmung mit den Mitgliedern des Netzes erstellt 
der Vorsitz ein jährliches Arbeitsprogramm des Netzes, das die 
in den Absätzen 2 bzw. 3 jeweils festgelegten Ziele und Zu
ständigkeiten einhält bzw. erfüllt. Die Kommission übermittelt 
das Arbeitsprogramm dem Europäischen Parlament und dem 
Rat. Der Vorsitz erstellt auch eine Tagesordnung für die Sitzun
gen des Netzes. 

(2) Das Netz strebt eine weitere qualitative Verbesserung und 
mehr Unabhängigkeit der von den Sicherheitsuntersuchungsstel
len durchgeführten Untersuchungen an. Es fördert insbesondere 
anspruchsvolle Standards für die Untersuchungsmethoden und 
die Ausbildung der Untersuchungsbeauftragten. 

(3) Um die in Absatz 2 festgelegten Ziele zu erreichen, ist 
das Netz insbesondere dafür zuständig, 

a) Vorschläge auszuarbeiten und die Organe der Union zu allen 
Aspekten, die mit der Entwicklung und Umsetzung der Uni
onspolitik und Regelung in Bezug auf Sicherheitsunter
suchungen und die Vermeidung vom Unfällen und Störun
gen zusammenhängen, zu beraten; 

b) die Weitergabe von Informationen zu fördern, die für die 
Verbesserung der Sicherheit nützlich sind, und eine struktu
rierte Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsunter
suchungsstellen, der Kommission, der EASA und den natio
nalen Zivilluftfahrtbehörden aktiv zu fördern;
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c) gegebenenfalls gegenseitige Begutachtungen sowie einschlä
gige Schulungsaktivitäten und Qualifizierungsprogramme für 
die Untersuchungsbeauftragten zu koordinieren und zu or
ganisieren; 

d) bewährte Verfahren für Sicherheitsuntersuchungen im Hin
blick auf die Entwicklung einer gemeinsamen Methodik der 
Union für Sicherheitsuntersuchungen zu fördern und ein 
Verzeichnis solcher Verfahren anzulegen; 

e) die Untersuchungskapazitäten der Sicherheitsuntersuchungs
stellen insbesondere durch Entwicklung und Verwaltung ei
nes Rahmens, der die gemeinsame Nutzung von Material 
ermöglicht, zu verstärken; 

f) auf Ersuchen der Sicherheitsuntersuchungsstellen angemes
sene Unterstützung zwecks Anwendung des Artikels 6 be
reitzustellen, wozu unter anderem auch eine Liste der Unter
suchungsbeauftragten, Ausrüstungen und Kapazitäten gehört, 
die in anderen Mitgliedstaaten verfügbar sind und deren sich 
die Stelle, die eine Untersuchung durchführt, bedienen kann; 

g) Zugang zu den Informationen in der in Artikel 18 genann
ten Datenbank zu haben und die darin enthaltenen Sicher
heitsempfehlungen zu analysieren, um wichtige Sicherheits
empfehlungen von unionsweiter Relevanz zu ermitteln. 

(4) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament 
und den Rat regelmäßig über die Tätigkeiten des Netzes. Das 
Europäische Parlament wird auch immer dann unterrichtet, 
wenn der Rat oder die Kommission Ersuchen an das Netz rich
tet. 

(5) Die Mitglieder des Netzes dürfen Weisungen jeglicher 
Stelle, die die Unabhängigkeit von Sicherheitsuntersuchungen 
beeinträchtigen könnten, weder einholen noch entgegenneh
men. 

(6) Die EASA wird gegebenenfalls als Beobachter zu den 
Sitzungen des Netzes eingeladen. Das Netz kann auch Beobach
ter von Sicherheitsuntersuchungsstellen von Drittländern und 
andere einschlägige Sachverständige zu seinen Sitzungen ein
laden. 

(7) Die Kommission wird eng in die Arbeit des Netzes einge
bunden; sie erhält seitens des Netzes die erforderliche Unterstüt
zung in Bezug auf einschlägige Aspekte der Entwicklung der 
Politik und den Regelungen der Union für die Untersuchung 
und Verhütung von Unfällen in der Zivilluftfahrt. Die Kommis
sion leistet dem Netz die erforderliche Unterstützung, ein
schließlich unter anderem Unterstützung für die Vorbereitung 
und Organisation der Sitzungen sowie für die Veröffentlichung 
eines Jahresberichts über die Tätigkeiten des Netzes. Die Kom
mission übermittelt die Jahresberichte dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

Artikel 8 

Beteiligung der EASA und der nationalen 
Zivilluftfahrtbehörden an Sicherheitsuntersuchungen 

(1) Sofern die Anforderung, dass kein Interessenkonflikt vor
liegen darf, erfüllt ist, laden die Sicherheitsuntersuchungsstellen 
die EASA und die nationalen Zivilluftfahrtbehörden der betrof
fenen Mitgliedstaaten ein, im Bereich ihrer jeweiligen Zuständig
keit einen Vertreter für die Teilnahme an folgenden Unter
suchungen zu benennen: 

a) Teilnahme als Berater des Untersuchungsleiters an Sicher
heitsuntersuchungen gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2, die 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder an dem in 
Artikel 5 Absatz 2 genannten Ort durchgeführt werden — 
unter der Aufsicht und nach dem Ermessen des Unter
suchungsleiters; 

b) Teilnahme als nach dieser Verordnung benannter Berater zur 
Unterstützung der akkreditierten Vertreter der Mitgliedstaa
ten bei einer Sicherheitsuntersuchung, die in einem Drittland 
durchgeführt wird und bei der eine Sicherheitsunter
suchungsstelle eingeladen wird, einen akkreditierten Vertreter 
zu benennen — gemäß den internationalen Richtlinien und 
Empfehlungen für die Untersuchung von Flugunfällen und 
Störungen und unter der Aufsicht des akkreditierten Vertre
ters. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Teilnehmer sind insbesondere 
berechtigt, 

a) den Unfallort aufzusuchen und die Wrackteile zu unter
suchen; 

b) Bereiche für Befragungen vorzuschlagen und Zeugenaussagen 
zu erhalten; 

c) Kopien aller einschlägigen Dokumente sowie einschlägige 
Sachinformationen zu erhalten, 

d) sich an dem Auslesen von Aufzeichnungsmedien, ausgenom
men Cockpit-Stimmen- oder Bild-Aufzeichnungsgeräte, zu 
beteiligen; 

e) sich an Untersuchungstätigkeiten abseits des Unfallorts wie 
Komponentenprüfungen, Tests und Simulationen, tech
nischen Unterrichtungen und Sitzungen zum Unter
suchungsfortgang zu beteiligen, sofern diese nicht mit der 
Ermittlung der Ursachen oder der Formulierung von Sicher
heitsempfehlungen zusammenhängen. 

(3) Die EASA und die nationalen Zivilluftfahrtbehörden un
terstützen die Untersuchung, bei der sie teilnahmeberechtigt 
sind, dadurch, dass sie der leitenden Sicherheitsuntersuchungs
stelle die angeforderten Informationen, Berater und Ausrüstun
gen bereitstellen.
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Artikel 9 

Pflicht zur Meldung von Unfällen und schweren Störungen 

(1) Jede beteiligte Person, die Kenntnis vom Eintreten eines 
Unfalls oder einer schweren Störung hat, hat der zuständigen 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Ereignisstaats unverzüglich 
darüber Meldung zu erstatten. 

(2) Die Sicherheitsuntersuchungsstelle unterrichtet unverzüg
lich die Kommission, die EASA, die Internationale Zivilluftfahrt- 
Organisation (ICAO), die betroffenen Mitgliedstaaten und Dritt
länder gemäß den internationalen Richtlinien und Empfehlun
gen über alle Unfälle und schweren Störungen, die ihr gemeldet 
werden. 

Artikel 10 

Beteiligung der Mitgliedstaaten an 
Sicherheitsuntersuchungen 

(1) Nach Eingang der Meldung eines Unfalls oder einer 
schweren Störung durch einen anderen Mitgliedstaat oder durch 
ein Drittland informieren die Mitgliedstaaten, die der Eintra
gungs-, Betreiber-, Entwurfs- oder Herstellungsstaat sind, den 
Mitgliedstaat oder das Drittland, in dessen Hoheitsgebiet sich 
der Unfall oder die schwere Störung ereignet hat, so rasch 
wie möglich darüber, ob sie beabsichtigen, einen akkreditierten 
Vertreter gemäß den internationalen Richtlinien und Empfeh
lungen zu benennen. Wird ein akkreditierter Vertreter benannt, 
so müssen der Name und die Kontaktangaben mitgeteilt werden 
sowie der voraussichtliche Zeitpunkt des Eintreffens, falls der 
akkreditierte Vertreter beabsichtigt, in das Land zu reisen, das 
die Meldung versandt hat. 

(2) Akkreditierte Vertreter des Entwurfsstaats werden von der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Mitgliedstaats benannt, in 
dessen Hoheitsgebiet sich der Hauptgeschäftssitz des Inhabers 
der Musterzulassung des Luftfahrzeugs oder Motors befindet. 

Artikel 11 

Status der Untersuchungsbeauftragten 

(1) Nach Ernennung durch eine Sicherheitsuntersuchungs
stelle und unbeschadet einer etwaigen justiziellen Untersuchung 
ist der Untersuchungsleiter befugt, die notwendigen Maßnah
men zu treffen, damit die Anforderungen der Sicherheitsunter
suchung erfüllt werden können. 

(2) Unbeschadet etwaiger Vertraulichkeitsverpflichtungen 
nach Rechtsakten der Union oder einzelstaatlichem Recht ist 
der Untersuchungsleiter insbesondere berechtigt, 

a) sofortigen, uneingeschränkten und ungehinderten Zugang 
zum Ort des Unfalls oder der schweren Störung sowie 
zum Luftfahrzeug, zu seiner Ladung und zu Wrackteilen 
zu erhalten; 

b) die sofortige Beweisaufnahme und überwachte Entnahme 
von Trümmern und Bauteilen zu Untersuchungs- oder Aus
wertungszwecken zu gewährleisten; 

c) sofortigen Zugang zu Flugschreibern und ihrem Inhalt sowie 
sonstigen einschlägigen Aufzeichnungen und die Kontrolle 
darüber zu erhalten; 

d) eine vollständige Autopsie der Leichen der tödlich verletzten 
Personen zu beantragen und hierzu beizutragen und sofor
tigen Zugang zu den Ergebnissen dieser Untersuchungen 
oder der Prüfungen an dabei entnommenen Proben zu er
halten; 

e) die medizinische Untersuchung von am Betrieb des Luftfahr
zeugs beteiligten Personen oder die Durchführung von Prü
fungen der bei diesen Personen genommenen Proben zu 
beantragen und sofortigen Zugang zu den Ergebnissen dieser 
Untersuchungen oder Prüfungen zu erhalten; 

f) Zeugen zu laden und zu befragen und sie aufzufordern, 
Informationen oder Beweismittel, die für die Sicherheits
untersuchung von Belang sind, bereitzustellen; 

g) ungehinderten Zugang zu allen sachdienlichen Informatio
nen oder Aufzeichnungen des Eigentümers, des Inhabers 
der Musterzulassung, des für die Instandhaltung zuständigen 
Betriebs, der Ausbildungseinrichtung, des Betreibers oder des 
Herstellers des Luftfahrzeugs, der für die Zivilluftfahrt zustän
digen Stellen, der EASA und der Flugsicherungsorganisatio
nen oder der Flugplatzbetreiber zu erhalten. 

(3) Der Untersuchungsleiter räumt seinen Sachverständigen 
und Beratern sowie den akkreditierten Vertretern, deren Sach
verständigen und Beratern die in Absatz 2 aufgeführten Befug
nisse in dem zu ihrer wirksamen Beteiligung an der Sicherheits
untersuchung notwendigen Umfang ein. Diese Befugnisse beein
trächtigen nicht die Befugnisse der von der Stelle, die die justi
zielle Untersuchung leitet, benannten Untersuchungsbeauftrag
ten und Sachverständigen. 

(4) Jede Person, die an einer Sicherheitsuntersuchung teil
nimmt, erfüllt ihre Aufgaben unabhängig und darf Weisungen 
von anderen Personen als dem Untersuchungsleiter oder dem 
akkreditierten Vertreter weder einholen noch entgegennehmen.
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Artikel 12 

Koordinierung der Untersuchungen 

(1) Wird auch eine justizielle Untersuchung eines Unfalls 
oder einer schweren Störung veranlasst, so wird der Unter
suchungsleiter davon in Kenntnis gesetzt. In diesem Fall hat 
der Untersuchungsleiter die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten 
und Flugschreiber und anderes Beweismaterial in Verwahrung 
zu halten. Die Justizbehörde kann einen Beamten dieser Behörde 
dazu bestellen, die Flugschreiber oder das Beweismaterial zu 
dem Ort zu begleiten, an dem die Auswertung oder Weiterbe
handlung erfolgt. Kann dieses Beweismaterial durch die Prüfung 
oder Analyse verändert oder zerstört werden, ist die vorherige 
Zustimmung der Justizbehörden erforderlich. Geht diese Zu
stimmung nicht gemäß den in Absatz 3 genannten im Voraus 
getroffenen Regelungen innerhalb angemessener Zeit und 
höchstens zwei Wochen nach dem Ersuchen ein, so verhindert 
dies nicht, dass der Untersuchungsleiter die Prüfung oder Ana
lyse durchführt. Ist die Justizbehörde berechtigt, Beweisstücke zu 
beschlagnahmen, hat der Untersuchungsleiter sofortigen und 
unbeschränkten Zugang zu solchen Beweisstücken und darf 
sie nutzen. 

(2) Stellt sich bei der Sicherheitsuntersuchung heraus oder 
wird vermutet, dass bei dem Unfall oder der schweren Störung 
ein unrechtmäßiger Eingriff im Sinne der nationalen Rechtsvor
schriften, z. B. der Rechtsvorschriften über die Untersuchung 
von Unfällen, vorlag, hat der Untersuchungsleiter die zuständi
gen Behörden unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Vor
behaltlich Artikel 14 sind die bei der Sicherheitsuntersuchung 
erfassten einschlägigen Informationen diesen Behörden sofort 
zur Verfügung zu stellen; einschlägiges Material kann auf Ersu
chen dieser Behörden ebenfalls an sie übermittelt werden. Die 
Weiterleitung dieser Informationen und dieses Materials beein
trächtigt nicht das Recht der Sicherheitsuntersuchungsstelle, die 
Sicherheitsuntersuchung in Abstimmung mit den Behörden, de
nen die Kontrolle über die Unfallstelle ggf. übertragen wurde, 
fortzusetzen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Sicherheits
untersuchungsstellen einerseits und die anderen Behörden, die 
voraussichtlich an den Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Sicherheitsuntersuchung beteiligt sind, wie Justiz- und Zivilluft
fahrtbehörden und Such- und Rettungsdienste andererseits, im 
Wege von im Voraus getroffenen Regelungen zusammenarbei
ten. 

Bei diesen Regelungen ist die Unabhängigkeit der Sicherheits
untersuchungsstelle zu wahren und zu ermöglichen, dass die 
technische Untersuchung sorgfältig und effizient erfolgt. Die 
im Voraus getroffenen Regelungen betreffen unter anderem fol
gende Aspekte: 

a) Zugang zum Ort des Unfalls, 

b) Sicherung von Beweismitteln und Zugang zu diesen, 

c) Bereitstellung erster Informationen und laufende Unterrich
tung über den Stand jedes Verfahrens, 

d) Austausch von Informationen, 

e) sachgemäße Verwendung der Sicherheitsinformationen, 

f) Beilegung von Konflikten. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Regelungen 
mit, die sie ihrerseits dem Vorsitzenden des Netzes, dem Euro
päischen Parlament und dem Rat zur Information übermittelt. 

Artikel 13 

Beweissicherung 

(1) Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Unfall 
oder die schwere Störung ereignet hat, ist dafür verantwortlich, 
während des Zeitraums, der für eine Sicherheitsuntersuchung 
erforderlich ist, die sichere Behandlung aller Beweismittel zu 
gewährleisten, alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz die
ser Beweismittel zu treffen und für die sichere Verwahrung des 
Luftfahrzeugs, seiner Ladung und der Wrackteile zu sorgen. 
Zum Schutz von Beweismitteln gehört es auch, dass alle Beweis
mittel, die entfernt, gelöscht oder zerstört werden könnten oder 
die verloren gehen könnten, mithilfe fotografischer oder anderer 
Mittel gesichert werden. Die sichere Verwahrung umfasst auch 
den Schutz gegen weitere Beschädigung, gegen Zugang durch 
Unbefugte, gegen Diebstahl und gegen Beeinträchtigung. 

(2) Vor dem Eintreffen der Untersuchungsbeauftragten darf 
niemand den Zustand des Unfallorts ändern oder Proben davon 
nehmen oder das Luftfahrzeug, seine Ladung oder Wrackteile 
bewegen oder Proben davon nehmen oder es wegschaffen, es sei 
denn, dies ist aus Sicherheitsgründen oder zur Versorgung von 
Verletzten erforderlich oder die für den Unfallort zuständigen 
Behörden haben, wenn möglich in Abstimmung mit der Sicher
heitsuntersuchungsstelle, ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt. 

(3) Alle beteiligten Personen haben alle notwendigen Schritte 
zu ergreifen, um Dokumente, Material und Aufzeichnungen be
züglich des Ereignisses zu sichern, insbesondere um die Lö
schung der Aufzeichnungen von Gesprächen und Alarmmel
dungen nach dem Flug zu verhindern. 

Artikel 14 

Schutz sensibler Sicherheitsinformationen 

(1) Die folgenden Unterlagen dürfen nicht für andere Zwecke 
als die Sicherheitsuntersuchung verfügbar gemacht oder genutzt 
werden: 

a) alle Aussagen von Personen, die von der Sicherheitsunter
suchungsstelle während der Sicherheitsuntersuchung erhalten 
wurden; 

b) Unterlagen, die die Identität von Personen preisgeben, die im 
Rahmen der Sicherheitsuntersuchung ausgesagt haben;
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c) Informationen, die von der Sicherheitsuntersuchungsstelle er
fasst wurden und die besonders sensibel und personenbezo
gen sind, einschließlich Informationen über die Gesundheit 
von Einzelpersonen; 

d) Material, das im Laufe der Untersuchung nachträglich ange
fertigt wurde, wie Notizen, Entwürfe, Stellungnahmen der 
Untersuchungsbeauftragten, Stellungnahmen im Rahmen 
der Auswertung von Informationen, einschließlich der Infor
mationen von Flugschreibern; 

e) Informationen und Beweisstücke, die von Untersuchungs
beauftragten anderer Mitgliedstaaten oder von Drittländern 
gemäß internationalen Richtlinien und Empfehlungen bereit
gestellt wurden, sofern dies von ihrer Sicherheitsunter
suchungsstelle beantragt wurde; 

f) Entwürfe von vorläufigen oder endgültigen Berichten oder 
Zwischenberichten; 

g) Cockpit-Stimmen- und -Bildaufzeichnungen und deren Ab
schriften sowie Stimmenaufzeichnungen aus Flugverkehrs
kontrollstellen, wobei auch dafür zu sorgen ist, dass Infor
mationen, die für die Sicherheitsuntersuchungen nicht rele
vant sind, insbesondere diejenigen, die das Privatleben betref
fen, unbeschadet des Absatzes 3 angemessen geschützt wer
den. 

(2) Die folgenden Unterlagen dürfen nicht für andere Zwecke 
als die Sicherheitsuntersuchung oder als die Verbesserung der 
Flugsicherheit verfügbar gemacht oder genutzt werden: 

a) alle Mitteilungen zwischen Personen, die am Betrieb des Luft
fahrzeugs beteiligt waren; 

b) schriftliche oder elektronische Aufzeichnungen und Abschrif
ten der Aufzeichnungen von Flugverkehrskontrollstellen, ein
schließlich Berichte und Ergebnisse zur internen Verwen
dung; 

c) Begleitschreiben zur Übermittlung von Sicherheitsempfeh
lungen von Sicherheitsuntersuchungsstellen an den Adressa
ten, sofern dies von der Sicherheitsuntersuchungsstelle, die 
die Empfehlung erteilt, beantragt wurde; 

d) Ereignismeldungen, die nach der Richtlinie 2003/42/EG ge
macht wurden. 

Aufzeichnungen der Flugdatenschreiber dürfen nicht für andere 
Zwecke als die der Sicherheitsuntersuchung, die Lufttüchtigkeit 
oder der Instandhaltung verfügbar gemacht oder genutzt wer
den, ausgenommen wenn solche Aufzeichnungen anonymisiert 
oder nach sicheren Verfahren offengelegt werden. 

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 kann die Justizverwal
tung oder die Behörde, die nach den einzelstaatlichen Rechts
vorschriften für die Entscheidung über die Offenlegung der Auf
zeichnungen zuständig ist, entscheiden, dass der Nutzen einer 
Weitergabe der in den Absätzen 1 und 2 genannten Unterlagen 
für andere rechtlich zulässige Zwecke die nachteiligen inländi
schen und internationalen Auswirkungen überwiegt, die eine 
solche Offenlegung für diese oder künftige Sicherheitsunter
suchungen haben kann. Die Mitgliedstaaten können entschei
den, die Fälle, in denen eine derartige Offenlegungsentscheidung 
getroffen werden kann, im Einklang mit den Rechtsakten der 
Union zu begrenzen. 

Die Übermittlung von Aufzeichnungen gemäß den Absätzen 1 
und 2 an einen anderen Mitgliedstaat zu einem anderen Zweck 
als eine Sicherheitsuntersuchung und — außerdem bezüglich 
Absatz 2 — zu einem anderen Zweck als die Verbesserung 
der Flugsicherheit kann gestattet werden, sofern das einzelstaat
liche Recht des übermittelnden Mitgliedstaats dies zulässt. Die 
Verarbeitung oder Offen-legung der im Rahmen einer solchen 
Übermittlung erhaltenen Aufzeichnungen durch die Behörden 
des empfangenden Mitgliedstaats ist nur nach vorheriger Rück
sprache mit dem übermittelnden Mitgliedstaat und vorbehaltlich 
des einzelstaatlichen Rechts des empfangenden Mitgliedstaats 
gestattet. 

(4) Es dürfen nur die Daten weitergegeben werden, die für 
die in Absatz 3 genannten Zwecke unbedingt nötig sind. 

Artikel 15 

Weitergabe von Informationen 

(1) Das Personal der leitenden Sicherheitsuntersuchungsstelle 
und alle sonstigen Personen, die zur Beteiligung an der Sicher
heitsuntersuchung oder zu einem Beitrag dazu aufgefordert wur
den, unterliegen den anwendbaren Regeln über die Schwei
gepflicht nach den anwendbaren Rechtsvorschriften, einschließ
lich hinsichtlich der Anonymität derjenigen, die an einem Unfall 
oder einer Störung beteiligt sind. 

(2) Unbeschadet der Verpflichtungen nach den Artikeln 16 
und 17 übermittelt die leitende Sicherheitsuntersuchungsstelle 
die Informationen, die ihres Erachtens für die Verhütung von 
Unfällen oder schweren Störungen von Belang sind, den für die 
Herstellung oder Instandhaltung von Luftfahrzeugen oder Luft
fahrzeugausrüstungen zuständigen Personen und den Personen 
oder Stellen, die für den Betrieb von Luftfahrzeugen oder die 
Ausbildung von Personal zuständig sind. 

(3) Unbeschadet der Pflichten gemäß den Artikeln 16 und 17 
legen die leitende Sicherheitsuntersuchungsstelle und der bzw. 
die akkreditierten Vertreter gemäß Artikel 8 der EASA und den 
nationalen Zivilluftfahrtbehörden die einschlägigen Sachinfor
mationen offen, die sie im Zuge der Sicherheitsuntersuchung 
erhalten haben, mit Ausnahme der Informationen gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 oder der Informationen, die einen Interes
senkonflikt verursachen. Die Informationen, die die EASA und 
die nationalen Zivilluftfahrtbehörden erhalten, werden gemäß 
Artikel 14 und den anwendbaren Rechtsakten der Union und 
nationalen Recht geschützt.
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(4) Die leitende Sicherheitsuntersuchungsstelle ist berechtigt, 
Opfer und deren Angehörige oder deren Vereinigungen zu in
formieren oder Informationen zu veröffentlichen über die Tat
sachenfeststellungen, den Fortgang der Sicherheitsuntersuchung, 
etwaige vorläufige Berichte oder Schlussfolgerungen und/oder 
Sicherheitsempfehlungen, sofern dies die Ziele der Sicherheits
untersuchung nicht beeinträchtigt und die anwendbaren Rechts
vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten unein
geschränkt eingehalten werden. 

(5) Bevor sie die in Absatz 4 genannten Informationen ver
öffentlicht, teilt die leitende Sicherheitsuntersuchungsstelle den 
Opfern und deren Angehörigen oder deren Vereinigungen diese 
Informationen so mit, dass die Ziele der Sicherheitsunter
suchung nicht beeinträchtigt werden. 

Artikel 16 

Untersuchungsbericht 

(1) Jede Sicherheitsuntersuchung ist mit einem Bericht in 
einer Form abzuschließen, die der Art und Schwere des Unfalls 
oder der schweren Störung angemessen ist. Im Bericht ist zu 
erklären, dass das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung die 
Verhütung künftiger Unfälle und Störungen ist, ohne eine 
Schuld oder Haftung festzustellen. Im Bericht sind gegebenen
falls Sicherheitsempfehlungen zu machen. 

(2) Der Bericht wahrt die Anonymität aller an dem Unfall 
oder der schweren Störung beteiligten Personen. 

(3) Wenn im Rahmen von Sicherheitsuntersuchungen vor 
Abschluss der Untersuchung Berichte erstellt werden, kann die 
Sicherheitsuntersuchungsstelle vor der Veröffentlichung der Be
richte Bemerkungen der betroffenen Behörden, einschließlich 
der EASA, und — über diese Behörden — des betroffenen 
Inhabers der Musterzulassung, Herstellers und Betreibers ein
holen. Sie unterliegen hinsichtlich des Inhalts der Konsultation 
den anwendbaren Vorschriften über die berufliche Schwei
gepflicht. 

(4) Vor Veröffentlichung des Abschlussberichts holt die Si
cherheitsuntersuchungsstelle Bemerkungen der betroffenen Be
hörden, einschließlich der EASA, und — über diese Behörden 
— des betroffenen Inhabers der Musterzulassung, Herstellers 
und Betreibers ein, die hinsichtlich des Inhalts der Konsultation 
den anwendbaren Vorschriften über die berufliche Schwei
gepflicht unterliegen. Bei der Einholung solcher Bemerkungen 
befolgt die Sicherheitsuntersuchungsstelle die internationalen 
Richtlinien und Empfehlungen. 

(5) Die von Artikel 14 erfassten Informationen werden nur 
dann in einen Bericht aufgenommen, wenn sie für die Analyse 
des Unfalls oder der schweren Störung von Belang sind. Infor
mationen oder Teile davon, die für die Analyse nicht relevant 
sind, sind nicht offenzulegen. 

(6) Die Sicherheitsuntersuchungsstelle veröffentlicht den Ab
schlussbericht so bald wie möglich und möglichst innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Unfall oder der schweren Störung. 

(7) Kann der Abschlussbericht nicht innerhalb von zwölf 
Monaten veröffentlicht werden, gibt die Sicherheitsunter
suchungsstelle einen Zwischenbericht mindestens zu jedem Jah
restag des Unfalls oder der schweren Störung heraus, in dem der 
Untersuchungsfortgang und etwaige zu Tage getretene Sicher
heitsprobleme dargelegt werden. 

(8) Die Sicherheitsuntersuchungsstelle übermittelt so bald wie 
möglich eine Ausfertigung des Abschlussberichts und der Si
cherheitsempfehlungen 

a) entsprechend den internationalen Richtlinien und Empfeh
lungen an die Sicherheitsuntersuchungsstellen und Zivilluft
fahrtbehörden der betroffenen Staaten und an die Interna
tionale Zivilluftfahrt-Organisation, 

b) an die Adressaten der in dem Bericht enthaltenen Sicher
heitsempfehlungen, 

c) der Kommission und der EASA, sofern der Bericht nicht auf 
elektronischem Weg öffentlich zugänglich sind, in welchem 
Fall die Sicherheitsuntersuchungsstelle dies lediglich mitzutei
len hat. 

Artikel 17 

Sicherheitsempfehlungen 

(1) Während der Sicherheitsuntersuchung empfiehlt die Si
cherheitsuntersuchungsstelle nach einer angemessenen Konsul
tation der beteiligten Verkehrskreise in einem datierten Über
mittlungsschreiben an die betroffenen Behörden, einschließlich 
Behörden in anderen Mitgliedstaaten oder in Drittländern, et
waige Präventivmaßnahmen, die nach ihrer Auffassung unver
züglich zur Verbesserung der Flugsicherheit zu ergreifen sind. 

(2) Eine Sicherheitsuntersuchungsstelle kann Sicherheitsemp
fehlungen auch auf der Grundlage von Studien oder Analysen 
einer Reihe von Untersuchungen oder anderer Tätigkeiten he
rausgeben, die gemäß Artikel 4 Absatz 4 durchgeführt wurden. 

(3) Eine Sicherheitsempfehlung darf auf keinen Fall zu einer 
Vermutung der Schuld oder Haftung für einen Unfall, eine 
schwere Störung oder eine Störung führen.
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Artikel 18 

Folgemaßnahmen zu Sicherheitsempfehlungen und 
Datenbank für Sicherheitsempfehlungen 

(1) Der Adressat einer Sicherheitsempfehlung hat den Emp
fang des Übermittlungsschreibens zu bestätigen und die Sicher
heitsuntersuchungsstelle, die die Empfehlung herausgegeben hat, 
innerhalb von 90 Tagen nach Zugang des Übermittlungsschrei
bens über die getroffenen oder erwogenen Maßnahmen sowie 
gegebenenfalls über die für deren Durchführung erforderliche 
Zeit bzw., wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, über die 
Gründe dafür zu informieren. 

(2) Innerhalb von 60 Tagen nach Zugang der Antwort hat 
die Sicherheitsuntersuchungsstelle dem Adressaten mitzuteilen, 
ob sie die Antwort für angemessen hält oder nicht, und gibt die 
Gründe an, wenn sie mit der Entscheidung, keine Maßnahmen 
zu ergreifen, nicht einverstanden ist. 

(3) Jede Sicherheitsuntersuchungsstelle wendet Verfahren zur 
Erfassung der Antworten auf die von ihr herausgegebenen Si
cherheitsempfehlungen an. 

(4) Jede Stelle, die eine Sicherheitsempfehlung erhält, ein
schließlich der für die Sicherheit der Zivilluftfahrt zuständigen 
Stellen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union, wendet 
Verfahren zur Überwachung der Fortschritte bei den Maßnah
men an, die in Reaktion auf die erhaltene Sicherheitsempfehlung 
ergriffen wurden. 

(5) Die Sicherheitsuntersuchungsstellen zeichnen alle gemäß 
Artikel 17 Absätze 1 und 2 herausgegebenen Sicherheitsemp
fehlungen sowie die Antworten darauf in der zentralen Daten
bank auf, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1321/20 der 
Kommission vom 12. November 2007 zur Festlegung von 
Durchführungsbestimmungen für die Zusammenführung der ge
mäß der Richtlinie 2003/42/EG ausgetauschten Informationen 
über Ereignisse in der Zivilluftfahrt in einem Zentralspeicher ( 1 ) 
eingerichtet wurde. Die Sicherheitsuntersuchungsstellen zeich
nen ebenfalls alle von Drittländern erhaltenen Sicherheitsemp
fehlungen in der zentralen Datenbank auf. 

Artikel 19 

Meldung von Ereignissen 

(1) Die EASA und die zuständigen Behörden der Mitglied
staaten beteiligen sich in Zusammenarbeit regelmäßig am Aus
tausch und der Auswertung von Informationen, die der Richt
linie 2003/42/EG unterliegen. Dies umfasst den Online-Zugang 
benannter Personen zu Informationen, die in der zentralen Da
tenbank enthalten sind, die nach der Verordnung (EG) Nr. 
1321/2007 eingerichtet wurde, einschließlich Informationen, 
in denen das Luftfahrzeug, das Gegenstand einer Ereignismel
dung ist, unmittelbar angegeben ist, wie etwa seine Serien- und 
Eintragungsnummer, wenn diese bekannt sind. Dieser Zugang 
umfasst nicht Informationen, in denen der Betreiber, der Gegen
stand einer Ereignismeldung ist, unmittelbar angegeben ist. 

(2) Die EASA und die Behörden der Mitgliedstaaten, auf die 
in Absatz 1 Bezug genommen wird, gewährleisten die Vertrau
lichkeit dieser Informationen gemäß dem geltenden Recht und 
beschränken deren Nutzung auf das zur Wahrnehmung ihrer 
sicherheitsbezogenen Verpflichtungen strikt notwendige Maß. In 
diesem Zusammenhang werden diese Informationen nur für die 
Analyse von Tendenzen im Sicherheitsbereich verwendet, die 
die Grundlage für anonyme Sicherheitsempfehlungen und Luft
tüchtigkeitsanweisungen ohne Klärung der Schuld- oder Haf
tungsfrage sein können. 

Artikel 20 

Informationen über Personen und gefährliche Güter an 
Bord 

(1) Luftfahrtunternehmen der Union, die einen Flughafen im 
Gebiet eines Mitgliedstaats, für das die Verträge Anwendung 
finden, anfliegen oder von dort abfliegen, sowie Luftfahrtunter
nehmen aus Drittländern, die von einem solchen Flughafen 
abfliegen, wenden Verfahren an, die es ermöglichen, 

a) so rasch wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei 
Stunden, nachdem das Eintreten eines Unfalls eines Luftfahr
zeugs mitgeteilt wurde, eine auf den besten verfügbaren In
formationen basierende geprüfte Liste aller Personen an Bord 
zu erstellen, und 

b) sofort nachdem das Eintreten eines Unfalls eines Luftfahr
zeugs mitgeteilt wurde, die Liste der gefährlichen Güter an 
Bord zu erstellen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Listen sind der leitenden 
Sicherheitsuntersuchungsstelle der von jedem Mitgliedstaat für 
die Verbindungsaufnahme zu den Angehörigen der Personen 
an Bord benannten Stelle und gegebenenfalls den medizinischen 
Diensten, die die Informationen zur Behandlung der Opfer be
nötigen könnten, zur Verfügung zu stellen. 

(3) Um eine rasche Unterrichtung der Angehörigen der Flug
gäste von der Anwesenheit ihrer Angehörigen an Bord eines 
Flugzeugs, das an einem Unfall beteiligt ist, zu ermöglichen, 
bieten die Luftfahrtunternehmen den Reisenden die Möglichkeit, 
den Namen und die Adresse einer Kontaktperson für den Fall 
eines Unfalls anzugeben. Diese Informationen dürfen von den 
Luftfahrtgesellschaften nur im Fall eines Unfalls verwendet wer
den; sie werden nicht an Dritte weitergegeben und dürfen nicht 
zu gewerblichen Zwecken verwendet werden. 

(4) Der Name einer Person an Bord darf nicht öffentlich 
zugänglich gemacht werden, bevor die Angehörigen dieser Per
son von den zuständigen Stellen benachrichtigt wurden. Die in 
Absatz 1 Buchstabe a genannte Liste ist gemäß den Rechtsakten 
der Union und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vertrau
lich zu behandeln, und der Name jeder Person, die auf dieser 
Liste steht, darf unter dieser Voraussetzung nur öffentlich zu
gänglich gemacht werden, wenn die Angehörigen der entspre
chenden Personen an Bord keine Einwände erhoben haben.
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Artikel 21 

Unterstützung der Opfer von Flugunfällen und ihrer 
Angehörigen 

(1) Zur Sicherstellung einer umfassenderen und harmonisier
teren Behandlung von Unfällen auf EU-Ebene erstellen alle Mit
gliedstaaten auf nationaler Ebene einen Notfallplan für Unfälle 
in der Zivilluftfahrt. Ein solcher Notfallplan umfasst auch die 
Unterstützung der Opfer von Unfällen in der Zivilluftfahrt und 
ihrer Angehörigen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle in ihrem Ho
heitsgebiet niedergelassenen Luftfahrtunternehmen über einen 
Plan für die Unterstützung der Opfer von Unfällen in der Zivil
luftfahrt und ihrer Angehörigen verfügen. Diese Pläne müssen 
insbesondere die psychologische Betreuung der Opfer von Un
fällen in der Zivilluftfahrt und ihrer Angehörigen berücksichti
gen und es dem Luftfahrtunternehmen ermöglichen, einen grö
ßeren Unfall zu bewältigen. Die Mitgliedstaaten prüfen die Un
terstützungspläne der in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen 
Luftfahrtunternehmen. Die Mitgliedstaaten ermuntern auch Luft
fahrtgesellschaften aus Drittländern, die in der Union tätig sind, 
in ähnlicher Weise einen Plan für die Unterstützung der Opfer 
von Unfällen in der Zivilluftfahrt und ihrer Angehörigen auf
zustellen. 

(3) Wenn sich ein Unfall ereignet, sieht der die Untersuchung 
leitende Mitgliedstaat oder der Mitgliedstaat, in dem das Luft
fahrtunternehmen, dessen Luftfahrzeug verunglückt ist, nieder
gelassen ist, oder der Mitgliedstaat, der eine erhebliche Anzahl 
seiner Staatsangehörigen an Bord des verunglückten Luftfahr
zeugs hatte, die Benennung eines Referenten vor, der beauftragt 
wird, für die Opfer und ihre Angehörigen als Ansprech- und 
Auskunftsstelle zu fungieren. 

(4) Ein Mitgliedstaat oder ein Drittland, der bzw. das ange
sichts der Tötung oder schweren Verletzung seiner Staatsange
hörigen ein besonderes Interesse bei einem Unfall geltend ma
chen kann, der sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, auf 
das die Verträge Anwendung finden, ereignet hat, ist berechtigt, 
einen Sachverständigen zu benennen, der das Recht hat, 

a) den Unfallort aufzusuchen, 

b) Zugang zu den einschlägigen Tatsacheninformationen, deren 
öffentliche Freigabe durch die leitende Sicherheitsunter
suchungsstelle genehmigt wurde, sowie zu Informationen 
über den Untersuchungsfortgang zu erhalten, 

c) eine Ausfertigung des Abschlussberichts zu erhalten. 

(5) Ein gemäß Absatz 4 benannter Sachverständiger kann im 
Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften Unterstützung bei der 
Identifizierung der Opfer leisten und an Zusammenkünften mit 
Überlebenden, die Staatsangehörige seines Staats sind, teilneh
men. 

(6) Gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Versicherungsanforderungen an Luftfahrt
unternehmen und Luftfahrzeugbetreiber ( 1 ) müssen auch Luft
fahrtunternehmen aus Drittländern die Versicherungspflichten 
nach jener Verordnung erfüllen. 

Artikel 22 

Zugang zu Dokumenten und Schutz personenbezogener 
Daten 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission ( 2 ). 

(2) Diese Verordnung gilt nach Maßgabe der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten
verkehr ( 3 ) und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe
zogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Ge
meinschaft und zum freien Datenverkehr ( 4 ). 

Artikel 23 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen Regeln für Sanktionen bei Verstößen 
gegen diese Verordnung fest. Die vorgesehenen Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Artikel 24 

Änderung der Verordnung 

Diese Verordnung wird spätestens am 3. Dezember 2014 über
arbeitet. Ist die Kommission der Auffassung, dass diese Verord
nung geändert werden sollte, ersucht sie das Netz um eine 
vorläufige Stellungnahme, die auch an das Europäische Par
lament, den Rat, die Mitgliedstaaten und die EASA weitergeleitet 
wird. 

Artikel 25 

Aufhebungen 

Die Richtlinie 94/56/EG wird aufgehoben. 

Artikel 26 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

DE L 295/48 Amtsblatt der Europäischen Union 12.11.2010 

( 1 ) ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 1. 

( 2 ) ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
( 3 ) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
( 4 ) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 20. Oktober 2010. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
O. CHASTEL
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ANHANG 

Liste der Beispiele für schwere Störungen 

Die aufgeführten Störungen sind typische Beispiele für Störungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit schwere Störungen 
darstellen. Die Liste ist nicht erschöpfend und dient nur als Richtschnur für die Definition der „schweren Störung“. 

— Fastzusammenstoß, bei dem ein Ausweichmanöver erforderlich war oder eine gefährliche Situation eingetreten ist oder 
ein Ausweichmanöver angemessen gewesen wäre; 

— nur knapp vermiedene Bodenberührung mit einem nicht außer Kontrolle geratenen Luftfahrzeug (CFIT); 

— Startabbruch auf einer gesperrten oder belegten Start- und Landebahn, auf einem Rollweg, mit Ausnahme zulässiger 
Manöver von Hubschraubern, oder auf einer nicht zugewiesenen Start- und Landebahn; 

— Start von einer gesperrten oder belegten Start- und Landebahn, von einem Rollweg, mit Ausnahme zulässiger Manöver 
von Hubschraubern, oder von einer nicht zugewiesenen Start- und Landebahn; 

— Landung oder Landeversuch auf einer gesperrten oder belegten Start- und Landebahn, auf einem Rollweg, mit 
Ausnahme zulässiger Manöver von Hubschraubern, oder auf einer nicht zugewiesenen Start- und Landebahn; 

— erhebliches Unterschreiten der vorausberechneten Flugleistungen beim Start oder im Anfangssteigflug; 

— Brände oder Rauch in der Fluggastkabine oder in Laderäumen und Triebwerksbrände, auch wenn diese Brände mit 
Hilfe von Löschmitteln gelöscht wurden; 

— Ereignisse, die die Flugbesatzung zur Benutzung von Sauerstoff zwangen; 

— Schäden an der Luftfahrzeugzelle oder am Triebwerk, einschließlich nicht eingedämmter Turbinentriebwerksschäden, 
die nicht als Unfall eingestuft werden; 

— mehrfaches Versagen eines oder mehrerer Luftfahrzeugsysteme, wodurch der Betrieb des Luftfahrzeugs ernsthaft 
beeinträchtigt wurde; 

— Ausfall von Flugbesatzungsmitgliedern während des Fluges; 

— Kraftstoffmangel, der die Erklärung einer Notlage durch den Luftfahrzeugführer erfordert; 

— Störungen auf der Start- oder Landebahn der Schwerekategorie A nach dem „Manual on the Prevention of Runway 
Incursions“ (Handbuch der Störungen auf der Start- oder Landebahn) (ICAO-Dokument 9870), das Informationen 
über die Schwerekategorien enthält; 

— Störungen bei Start oder Landung. Störungen wie zu frühes Aufsetzen, Überschießen oder seitliches Abkommen von 
Start- und Landebahnen; 

— Ausfall von Systemen, meteorologische Erscheinungen, Betrieb außerhalb des zulässigen Flugbereichs oder sonstige 
Ereignisse, die Schwierigkeiten bei der Steuerung des Luftfahrzeugs hätten hervorrufen können; 

— Versagen von mehr als einem System in einem redundanten System, das für die Flugführung und -navigation unver
zichtbar ist.
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